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Max Kiipier

SCHWEIZER ARCHIV
FOR TIERHEILKUNDE

Herausgegeben von der Gesellschaft Schweizerischer Tierirzte

LXXIIL Bd. Juli/August 1931 7/8. Heft

Uber die Bekimpfung der Tuberkulose unter den
Rindern.

Von Dr. E. Grégub, P. D., Bern.

In seiner Arbeit ,,Uber die Bekimpfung der Rindertuberkn-
lose‘“ hat Seiferle (1) seine Gedanken iiber die Bekdmpfung der
Tuberkulose unter den Rindern in unserm Lande dargelegt.

Als Ziel setzt er sich die Eindimmung der Tuberkulose.
Fir die vollstandige Tilgung findet er die Voraussetzungen in
unserm Lande zu ungiinstig. Er empfiehlt ein kombiniertes
Verfahren, das sich teils an Bang, teils an Ostertag anlehnt
und das sich in den Grundziigen deckt mit der von Januschke (2)
in der Tschechoslovakei eingefithrten Methode. In erster Linie
geht er darauf aus, die Bazillenausscheider zu eliminieren. Da-
neben verlangt er auch nach Moglichkeit Separierung der ge-
sunden von den verdichtigen Tieren, tuberkulosefreie Aufzucht
des Nachwuchses und Massnahmen zur Verhiitung der Ein-
schleppung der Tuberkulose durch neu zugekaufte Tiere.

Das Prinzip einer jeden Tuberkulosebekdmpfung unter den
Rindern ist, Tiere mit offener Tuberkulose, die als Infektions-
quellen in Frage kommen, auszuschalten und die gesunden Tiere
vor Infektion zu schiitzen. Dieses Ziel kann auf verschiedenen
Wegen zu erreichen gesucht werden. Verschiedene Methoden
sind schon praktisch in grossem MaBstabe angewendet worden,
die jede fiir sich je nach den Verhaltnissen ihre Vorteile und
auch ihre Nachteile hat.

Unter europiischen Verhiltnissen sind praktlsch zur An-
wendung gelangt:

I. die Bang’sche Methode,
II. die Ostertag’sche Methode,
in Amerika kommt zur Anwendung
ITI. der ,,Accredited Herd Plan‘‘, ein an die amerlkamschen
Verhiltnisse angepasster P}an des Bang’schen Verfahrens.
Im folgenden sei vorerst etwas naher auf die verschiedenen
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Bekampfungsmethoden im Auslande eingegangen, namentlich
auch in bezug auf ihre Auswirkungen, um nachher auf die Frage
der Tuberkulose-Bekimpfung unter Beriicksichtigung der
speziellen Verhéltnisse unseres Landes ndher einzutreten.

‘L. Das Bang’sche Verfahren.

Das Bang’sche Verfahren hat seine Grundlagen in den dénischen
Gesetzen von 1893, die 1898 ergéinzt und 1904 revidiert wurden.
Vorerst wurde nur das Tuberkulin fiir die Tuberkulinproben kosten-
los vom Staate zur Verfligung gestellt. Spater tibernahm er die
gesamten Kosten des Tilgungsverfahrens. Nach den gesetzlichen
Vorschriften musste die Magermilch, die von den Landwirten aus
den Molkereien zuriickgenommen wird, auf 80 Grad erhitzt werden.
Vorerst sah das Gesetz nur vor, dass alle mit Eutertuberkulose
behafteten Tiere getotet werden miissen. Bei Unverwertbarkeit des
ausgemerzten Tieres zahlt der Staat dem Besitzer fiinf Sechstel des
Fleischwertes, bei Verwertbarkeit ein Drittel des Fleischwertes.
Zur Durchfiihrung der staatlichen Massnahmen entstanden mit
der Zeit private Organisationen der Landwirte mit dem Ziel, einen
tuberkulosefreien Nachwuchs an Rindern zu erstreben. Diese Orga-
nisationen bekdmpfen die Tuberkulose nach den von Bang auf-
gestellten Grundsétzen, die in folgendem bestehen:

1. Abschlachtung der klinisch tuberkulédsen Tiere.

2. Tuberkulinprobe bei den iibrigbleibenden Tieren. — Separa-
tion der reagierenden von den nichtreagierenden in besondern Stal-
lungen oder durch Abtrennung im gleichen Stall.

; 3. Reagierende Tiere, bei denen spéiter Symptome von offener
Tuberkulose auftreten, sind mdglichst bald zu schlachten.

4. Alljahrliche Tuberkulinprobe bei den nichtreagierenden

Tieren. Verstellen in die Reaktionsabteilung der Tiere mit positiver
Reaktion.
' 5. Kalber mchtreaglerender Tiere: bleiben bei ihrer Mutter.
Kailber reagierender Tiere: werden 24 Stunden nach der Geburt in
einem Einzelstand separiert und mit ganz sicher tuberkulosefreier
Ammenmilch oder mit auf 80 Grad erhitzter Milch ernéhrt.

6. Tuberkulinprobe der abgesetzten Kélber. Schlachtung der
reagierenden. Nichtreagierende kommen zu dem gesunden Bestande
oder besser noch mit dem gesunden Jungvieh in einen besondern
Stall.

7. Tuberkulinprobe der Rinder vor dem Abkalben. Je nach
dem Ergebnis Verbringen zu den Gesunden oder Reagierenden.

8. Klinische Untersuchung und Tuberkulinprobe der neu zuge-
kauften Tiere.

9. Verwenden von klinisch und tuberkulin negativen Stieren.

10. Aus den schon weitgehend geséduberten Bestdnden sind
iiberhaupt alle auf Tuberkulin reagierenden Tiere definitiv auszu-
schalten. :
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Nach den Statistiken (2) stieg die Zahl der dem Verfahren in
‘Danemark angeschlossenen Tiere von 8400 im Jahre 1893 auf
47 600 1 Jahre 1922. Dabei fiel der Prozentsatz der reagierenden
Tiere von 409, auf 5,49, wogegen in diesem Jahre bei den dem
Verfahren nicht angeschlossenen Betrieben noch 26,19 reagierende
Tiere angetroffen wurden. Bang gibt einige Beispiele iiber die Erfolge
des Verfahrens: In 66 Gehoften mit 2000 Tieren konnte die Tuber-
kulose vollstindig getilgt werden. Beim Grossgrundbesitz mit ver-
schiedenen Gehoften und der Moglichkeit. einer voélligen ortlichen
Absonderung sind die Aussichten am giinstigsten. In einem Falle
wurde ein Bestand von 564 Tieren in 14 Jahren reaktionsfrei gemacht.
In einem andern Falle wurde ein Bestand von 315 Stiick, wovon
283 reagierten, in 29 Jahren auf 680 Stiick nichtreagierender Tiere
vermehrt. Die Resultate sind auch giinstig bei Grossgrundbesitz,
bei. dem die Absonderung im gleichen Hofe vorgenommen werden
musste. Auf 23 solcher Hofe fanden sich zu Beginn der Aktion
1388 gesunde und 3157 reagierende Tiere. Nach 9- bis 24jahriger
Sanierung fanden sich auf diesen 23 Gehéften 5834 gesunde und
nur mehr 16 reagierende Tiere vor. Ahnlich sind die Ergebnisse auch
beim Kleinbesitz: Beli einem Besitzer mit 22 Tieren, von denen
17 reagierten, vermehrte sich innerhalb 7 Jahren der Viehstand auf
30 Stiick, wovon keines mehr reaglerte Ein anderer mit 15 Tieren,
von denen alle reagierten und im letzten Jahr zwei an Tuberkulose
zugrunde gingen, sanierte und vermehrte seinen Bestand innerhalb
vier Jahren auf 22 Tiere, von denen keines mehr reagierte. Dabei
wird speziell darauf hingewiesen, dass es sich um einen zuverlissigen
Besitzer handelte, der gewissenhaft sein Vieh selbst pflegte. Er
begann mit der Bedienung der gesunden Tiere und pflegte die rea-
gierenden, die in einer besondern Abteilung des Stalles aufgestellt
waren, regelmaéssig zuletzt.

Das Bang’sche Verfahren wird ebenfalls in den andernnordischen
Landern durchgefiihrt. In Schweden (1) wurde der Prozentsatz
der reagierenden von 28,99, im Jahre 1897 duf 2,59, im Jahre 1927
herabgedriickt. In 214 Bestdnden mit 8205 Rindern wurde die
Tuberkulose vollstandig getilgt. Seit dem Jahre 1905 wird auch in
Norwegen (2) das Bang’sche Verfahren angewendet mit dem
Erfolg, dass innerhalb 18 Jahren die Zahl der reaglerenden von
8,4 auf 4,3 zuriickgegangen ist.

Na,ch den Erfahrungen in Ddnemark und in a,ndern Landern in
denen dieses Verfahren auch eingefiihrt wurde, kann kein Zweifel
bestehen, dass es gelingt, nach diesen Grundsétzen die Tuberkulose
zu tilgen oder wenigstens stark zuriickzudringen. Voraussetzungen
sind gewissenhafte Durchfiihrung der Vorschriften und die Méglich-
keit. einer wirksamen Separierung. Er hat sich auch gezeigt, dass
die Resultate giinstiger sind bei eigener tuberkulosefreier Aufzucht
zur Erginzung des Bestandes als beim Zukauf von fremder Tieren.
Wie man aus diesen paar Beispielen ersieht, muss man zur Erreichung
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des Zieles mit langen Fristen rechnen und, wo die Vorbedingungen
zur systematischen Bekdmpfung nicht giinstige sind und die Durch-
fithrung mangelhaft ist, sind die Resultate keineswegs gesichert, ja
koénnen unter Umsténden auch zu Misserfolgen fithren. Die Resultate
sind bei den einzelnen dem Verfahren angeschlossenen Betrieben
ersichtlich, aber noch ist ihre Zahl im Verhiltnis zum gesamten
Viehstand zu gering, um sich in einem Riickgang der Tuberkulose
unter dem Totalbestande des Landes zahlengeméss auswirken zu
koénnen. '

II. Das Ostertag’sche Verfahren.

Das Verfahren nach Ostertag ist die von Deutschland ange-
nommene Bekidmpfungsmethode. Nach dem deutschen Viehseuchen-
gesetz von 1909 sind Tiere mit dusserlich erkennbarer Tuberkulose
anzeigepflichtig. Wenn das Vorhandensein der Tuberkulose fest-
gestellt wird oder auch nur in hohem Grade wahrscheinlich ist, so
kann das Tier von Gesetzes wegen getdtet werden. Wird nicht sofor-
‘tige Abschlachtung veranlasst, so treten Schutzmassregeln in Kraft
(Absonderung, Nutzungsbeschrankung, Verbot oder Beschrankung
des Handels, Desinfektion, Kennzeichnung mit Ohrmarke mit der
Inschrift Tb.). — Milch von Tieren mit Eutertuberkulose darf in
keiner Form mehr zum menschlichen Konsum zugelassen werden.
Entschidigung der auf behordlichen Erlass geschlachteten Tiere
mit vier Fiinftel ihres Wertes. Entschadigung des vollen Wertes bei
Fehldiagnosen.

Die Ausfiihrungsbestimmungen des deutschen Bundesrates
unterscheiden: _
1. Einfacher Tuberkuloseverdacht:

a) Rasselgerdusche auf der Lunge, Husten und Abmagerung;

b) Harte, schmerzlose Anschwellungen des Euters ohne Milch-
verinderungen, aber mit Vergrésserung der supramamiméren
Lymphdriisen; '

¢) Unregelmiéssige Brunst und schleimig-eitriger Gebdrmutter-

: ausfluss; ' ' o
d) Chronischer Durchfall mit Abmagerung.
2. Das Vorliegen von Tuberkulose wird als hochstwahrscheinlich
erachtet:

a) Bei gleichzeitigen Erndhrungsstérungen oder haufigem Auf-
bldhen oder abgegrenzten Lymphdriisenknoten;

b) Bei fortschreitender Erndhrungsstérung oder hart abgegrenz-
ten Euterlymphdriisenknoten;

c) Bei starren Gebdrmutterhérnern bzw. Eileiter oder bei harten
abgegrenzten Knoten in den innern Darmbeinlymphdriisen;

d) Bei Vergrosserung oder Knotenbildung in den Gekrosedriisen.

Anlehnend an diese gesetzlichen Bestimmungen wird das von
Ostertag eingefiihrte freiwillige Tuberkulosetilgungsverfahren nach
folgenden Grundsétzen durchgefiihrt:
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1. Jahrlich einmal klinische Untersuchung durch einen Fach-
tierarzt. Bakteriologische Untersuchung der Sekrete verdéchtiger
Tiere.

2. Abschlachtung der Tiere mit offener Tuberkulose.

3. Tuberkulosefreie Aufzucht der Kilber: Absonderung vom
zweiten Lebenstage an in besonderem Stall oder abgetrennter Stall-
abteilung. Erndhrung mit sicher tuberkulosefreier Ammenmilch
oder mit auf 85 Grad erhitzter Milch.

4. Tuberkulinprobe der tuberkulosefrei aufgezogenen Kaélber.
Schlachtung der reagierenden.

5. Dauernde Trennung des tuberkulosefreien Nachwuchses von -
dem alten Bestande.

6. Wiederholung der klinischen und bakteriologischen Unter-
suchung nach ein bis drei Monaten in Verdachtféallen.

Das Vorhandensein der Tuberkulose wird durch Nachweis
der Tuberkulosebazillen in den Sekreten (Lunge, Milch, Gebér-
muttersekret, Kot) festgestellt. In Zweifelfdllen wird nach vier
Wochen erneut Material zur bakteriologischen Untersuchung ent-
nommen.

Seit dem Jahre 1923 ist auch das sogenannte beschleunigte
Ausmerzungsverfahren zuléssig, das schon auf Grund des klini-
schen Verdachtes die Abschlachtung des betreffenden Tieres ge-
stattet. :

Uber die Gesamtausdehnung des Ostertag’schen Verfahrens in
ganz Deutschland stehen mir zusammenfassende Zahlen nicht zur
Verfiigung. Wertvolle Angaben finden sich aber in den Tétigkeits-
berichten der bakteriologischen Institute der verschiedenen Lénder
und Provinzen, denen die praktische Durchfithrung der Tuberkulose-
bekémpfung unterstellt ist, sowie in den Veréffentlichungen aus den
Jahres-Veterindrberichten der beamteten Tierdrzte Preussens.

Um ein Beispiel aus vielen herauszugreifen, gebe ich im folgen-
den einige Daten aus dem von Rautmann erstatteten Jahres-
berichte des Bakteriologischen Institutes der Landwirtschafts-
kammer fiir die Provinz Sachsen zu Halle a/S. fir das Jahr 1929 (3)
wieder. '

Die Provinz Sachsen hatte 1928 einen Rindviehbestand von
rund 780 000 Tieren. Unter diesen Tieren finden sich 181 887
Rinder unter einem Jahr und 32 500 Ochsen und nicht zur Zucht
verwendete Stiere, welche bei dem Tuberkulosetilgungsverfahren
nicht untersuchungspflichtig sind. Fiir die planmaéassigen Tuber-
kuloseuntersuchungen verbleiben somit 568 777 Tiere. Von dieser
Zahl wurden im Jahre 1929 198 736, d. h. etwa 379, einer Priifung
unterzogen. Da ausser den oben erwihnten Kategorien von Tieren
auch die Kiihe der Abmelkwirtschaften fiir die planméssige Tuber-
kulosetilgung ausscheiden) so sind in der Provinz Sachsen zirka
509, aller in Frage kommender Tiere dem freiwilligen Tilgungs-
verfahren angeschlossen. :
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Die Zahl der untersuchten Rinder betrug

im Jahre 1924 . . . . . . . . . 66648
1925 . . . . . . . . . 101312
1926 . . . . . . . ... 110427
1927 . . . . . . . . . 160579
1928 . . . . . . . . . 180079
1929 . . . . . . . . . 198736

Diese Tiere verteilen sich auf 28 600 Besitzer mit einer durch-
schnittlichen Kopfzahl von 7,3 Tieren. Am zahlreichsten sind die
Einzelziichter vertreten. Dann sind aber auch eine grosse Zahl von
Stamrnzuchtgenossenschaften Gemeinden, landwirtschaftlichen Ver-
einen, Molkereien, Viehversicherungen dem Verfahren angeschlossen.
Die klinischen Untersuchungen wurden zum kleinsten Teil durch
die im Aussendienst tatigen Sachverstédndigen des Institutes, zum
grossten Teil durch die beamteten und die Privattierarzte der Pro-
vinz und der angrenzenden Gegenden durchgefiihrt. Die Tierirzte
stehen in einem festen Arbeitsverhéltnis zum Tuberkuloseinstitut.
Von 420 Tierdrzten, die die Provinz besitzt, wirken 375 als Sach-
verstdndige im Tilgungsverfahren mit.

Von den untersuchten 198 336 Tieren konnten insgesamt
3444 Tiere mit offener Lungentuberkulose,

174 Tiere mit Eutertuberkulose, ,
73 Tiere mit Gebarmuttertuberkulose und
5 Tiere mit Darmtuberkulose ermittelt werden, insgesamt also
3666 Bazillenausscheider. Neben diesen im normalen Verfahren
eliminierten Tieren wurden noch 2081 Stiick im beschleunigten Ver-
fahren ausgemerzt.

Fehldiagnosen kamen bei der Sektion in 29, der Fille, die im
normalen Verfahren ausgemerzt wurden, zum Vorschein und in
219, der Falle der nach dem beschleunigten Verfahren abgeschlach-
teten Tiere.

Im Tuberkuloseinstitut wurden in diesem Jahre insgesamt
22 458 Proben untersucht und zwar Lungenauswurf 13 062, Milch
1641, Gebdrmuttersekret 357, Kot 87 Proben. Dazu kommen noch
6949 Mischmilchproben. Diese Arbeiten im Institut wurden durch
32 Personen bewiltigt.

Uber den Erfolg des Verfahrens &ussert sich Rautmann in
seinem Berichte dahin, dass sich nur indirekte Schlussfolgerungen
ziehen lassen. Die Zahl der im Jahre 1929 ermittelten Tuberkulose-
tiere ist auf 2,69 stehen geblieben. Der Erfolg ist darin zu erblicken,
dass trotz erheblicher Ausdehnung des Verfahrens mit erfolgtem
‘Anschluss stark verseuchter Bestéinde ein Anstieg der durchschnitt-
lichen Verseuchungsziffer unterblieb.

Nach seinen Ermittlungen gibt es unter den Genossenschafts-
mitgliedern 73,219, Besténde, die als klinisch tuberkulosefrei anzu-
sprechen sind. Von offensichtlichem Werte ist das Tilgungsverfahren
auch dadurch, dass die einzelnen Seuchenfélle friihzeitiger erfasst
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werden. Damit wird auch die Ansteckungsquelle schneller beseitigt
und zudem noch ein hoherer Erlés aus den erkrankten Tieren
erzielt. ‘

Der Riickgang der Tuberkulose wird ebenfalls bestétigt durch
die Feststellung, dass der Prozentsatz der im Verfahren durch die
Schlachtung ausgemerzten und tuberkulés befundenen Tiere von
Jahr zu Jahr fallt. Derselbe betrug:

im Jahre 1926 . . . . . . . . . 4,519
1927 . . . . . . . . . 2879
1928 . . . . . .. .. 269
21929 . . . L. ... 2,6 9%

Aber selbst bei einer so gut ausgebauten Organisation, wie sie
in Deutschland besteht, ist es nicht immer moglich das Ziel im
ersten Anlauf zu erreichen. Das gleiche Verfahren in einer Gegend
mit gutem Erfolg angewendet, kann in einer andern Gegend nur
missig wirksam sein oder vollstéandig versagen. Die Ursache dafiir
ist in der mehr oder weniger verstindlichen und zuverldssigen Mit-
arbeit der Besitzer zu suchen. Wo diese nicht vorhanden ist, oder
der Besitzer nur um einen momentanen finanziellen Vorteil zu er-
langen, sich der Bewegung anschliesst, ist von vornehereien mit
einem schlechten Endresultat zu rechnen. Von grossem Einfluss
sind dann ferner auch die wirtschaftlichen Verhiltnisse, die dem
Bekampfungsplan zuwiderlaufen und die nicht in allen Féllen leicht
behoben werden kénnen.

'~ Wie gross die Schwierigkeiten der Tuberkulosebekdmpfung in
der Praxis sind und wie viel von einer intensiven Aufklirung und
liickenlosen Durchfithrung der Massnahmen abhéngt, ergibt sich
auch aus dem Studium der Jahres-Veterindrberichte der beamteten
Tierdrzte Preussens. In dem Berichte fiir das Jahr 1927 und 1928 (5)
wird aus verschiedenen Kreisen die Beobachtung gemeldet, dass
der Erfolg nicht den Erwartungen entsprach, indem nur ein geringer
Teil der Besitzer wirkliches Verstdndnis und Interesse fiir die Bedeu-
tung der Tuberkulosebekémpfung hatte. Die Mehrzahl der Besitzer
betrachtete das Verfahren nur als eine billige Versicherung gegen die
Tuberkulose und interessierte sich nur fiir die Entschidigung.
Verschiedene Beispiele ‘werden angefiihrt, aus denen hervorgeht,
dass eine tuberkulosefreie Aufzucht der Kalber nicht méglich ist,

*) Nach dem. soeben erschienenen Bericht fiir das Jahr 1930 (4) hat
die Tuberkulosebekémpfung in der Provinz Sachsen weitere Fortschritte
gemacht. Im Jahre 1930 wurden 29,623 Bestiinde und 222,358 Rinder
untersucht. Die Zunahme gegeniiber dem Vorjahre betrdgt 1623 Bestiinde
und 23,622 Rinder. Die Zahl der Bestéinde, in denen klinisch tuberkulose--
kranke oder verdiichtige Tiere nicht ermittelt werden konnten, stieg von
73,19/0 auf 76,5%0. Der Prozentsatz der ausgemerzten und bei der Schlach- -
tung tuberkulds befundenen Tiere fiel von 2,6%0 auf 2,3%o.
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wenn nicht prinzipiell sicher tuberkulosefreie Ammenmilch oder
gekochte Milch zur Erndhrung Verwendung findet.

II1. Das a;merikanische Tuberkulosetilgungsverfahren.

Das amerikanische Tuberkulosetilgungsverfahren hat seine
Grundlagen in den ,,Einheitlichen Methoden und Regeln fiir die
Bildung und Erhaltung tuberkulosefrei beglaubigter Viehherden‘.
Diese Vorschriften wurden im Jahre 1917 von dem United:States
Bureau of Animal Industry (B. A. L.), d. h. dem Staatsinstitut fiir
Tierproduktion in Washington in Verbindung mit Vertretern der
Herdbuchgenossenschaften und der tierhygienischen Gesellschaft
aufgestellt.

Die Tilgung kann entweder vorgenommen werden

I. In einzelnen Herden (Individual Acecredited Herd Plan),
II. In bestimmten abgegrenzten Gebieten (Modified Accredited
Area Plan).

In grossen Ziigen wird die Bekédmpfung nach folgenden Richt-
linien durchgefiihrt.

ad. I. Sanierung einzelner Herden (Individual Accredited Herd
Plan). Eine beglaubigte Herde ist eine solche, in der alle Tiere bei
zwei aufeinanderfolgenden jahrlichen oder drei aufeinanderfolgenden
halbjéhrlichen Untersuchungen und Tuberkulinproben als frei von
Tuberkulose befunden wurden und die unter hygienischen Verhalt-
nissen gehalten worden ist. Auf die Tuberkulinprobe reagierende
Tiere werden sofort entfernt und abgeschlachtet.

Miissen Kalber mit fremder Milch erndhrt werden, so darf diese
nur von Tieren kommen, die ebenfalls einer beglaubigten Herde ange-
horen oder aber die Milch muss vorher wiahrend 30 Minuten auf
63 Grad erhitzt werden. _

Muss der Besitzer fremde Tiere zukaufen, so darf dies nur unter
folgenden Bedingungen stattfinden:

Das Tier muss aus einer andern beglaubigten Herde stammen
oder aber, wenn das Tier aus einer erst einmal gepriiften (also noch
nicht definitiv anerkannten) Herde stammt, so muss es innerhalb
von 60—90 Tagen, wiahrend welchen es von den andern Tieren
streng abgesondert gehalten werden muss, einer Tuberkulinprobe
unterzogen werden. Sinngeméss finden diese Bestimmungen auch
Anwendung fir Tiere, die aus einem modifiziert beglaubigten Gebiete
stammen (Modified Accredited Area). Die Anerkennung einer be-
glaubigten Herde hat ein Jahr Giiltigkeit. Nach dieser Zeit wird der
ganze Bestand neuerdings der Tuberkulinprobe unterzogen. Wird
dabei nicht mehr als ein Tier reagierend befunden, so kann die Herde
neu bestéitigt werden, sofern bei einer Nachpriifung, die nicht vor
vier Monaten stattfinden darf, kein neues reagierendes Tier gefunden
wird. Solange noch reagierende Tiere vorhanden sind, wird die Herde
nicht definitiv beglaubigt. Rinder aus beglaubigten Herden sind
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im zwischenstaatlichen Verkehr frei. Andere unterstehen strengen
Priifungs- und Quaranténevorschriften.

ad. II. Sanierung ganzer Gegenden. Im Gegensatz zu den
beglaubigten Einzelherden (Individual Accredited Herd Plan) wird
bei dem modifizierten beglaubigten Gebietsplan (Modified Accre-
dited Area Plan) ein ganzes Gebiet in den Tilgungsplan einbezogen.
Die Ausdehnung des Gebietes wird durch die Bundes- und Staats-
behérden in Ubereinstimmung mit den Genossenschaften bestimmt.
Die Durchfiihrung des Areaplanes kann von zwei Drittel der Be-
sitzer eines Gebietes verlangt werden.

Die Vorschriften des ,,beglaubigten Einzelherdenplanes‘‘ hin-
sichtlich der Tuberkulinisierung, Abschlachtung der reagierenden,
Reinigung, Desinfektion und Hygiene gelten auch fiir den ,,modi-
fizierten beglaubigten Gebietsplan‘.

Wenn die Gesamtzahl der Reagierenden nach dem KErgebnis
einer vollsténdigen Tuberkulinprobe weniger als die Hélfte von 19
aller Rinder des Gebietes ausmacht, so wird das Gebiet amtlich
als modifiziertes tuberkulosefrei beglaubigtes Gebiet erklart. Be-
tragt die Zahl der reagierenden Tiere mehr als die Halfte von 19,
aller Rinder, erreicht aber nicht 19, so wird nach Eliminierung der
reagierenden die Probe wiederholt. Steigt der Prozentsatz liber diese
Norm, so wird das Gebiet aus der Liste der beglaubigten Gebiete
gestrichen und erst wieder aufgenommen, nachdem die reagierenden
Tiere geschlachtet und der Bestand nach vier Monaten mit dem
erwiinschten Ergebnis erneut tuberkulinisiert wurde.

Im folgenden sind einige statistische Angaben wiedergegeben,
welche uns zeigen, welche gewaltige Arbeit in Amerika schon geleistet
wurde und deren Erfolge. Leider sind mir nicht liickenlose Unter-
lagen fiir alle Jahre zur Verfligung gestanden. Die zusammen-
getragenen Zahlen geben immerhin ein klares Bild.

Die Verseuchung der amerikanischen Rinder vor Inangriff-
nahme der Sanierungsaktion war verschieden gross. Im Jahre 1901
reagierten in den einzelnen Staaten zwischen 3,99, und 559, aller
Rinder. Im Jahre 1922 zeigten nach Haupt (6)

28 338 254 Rinder eine mittlere Verseuchung von 0—19,

17 484 566  ,, . . vs ,, uber 1—39
12 397 445 b 1 1y " 1y LR 3«.....-..7%

7 590 487 ' . . s ., T—159

2 960 954 . vs ' ,, uber 159

Rinderbestand total 68 77 1 706 1im Mlttel 49, Verseuchung.

Die Ausdehnung des im Jahre 1922 eingefiihrten Accredited
Herd-Plans zeigt die folgende Zusammenstellung [nach Kiernan (7),
Wight (8)]:

Es waren dem Plane angeschlossen

im Jahre 1918 204 Herden Stiickzahl: nicht genannt
. 1920 3370 55 2616 395
1922 16 216  ,, : - 7 374 093
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1924 48 273 . vy 15131 445
1926 96 392 ' ' nicht genannt
1930 80 000 . vs nicht genannt

Der Riickgang im Jahre 1930 riihrt daher, dass viele Einzel-
herden bei der Einfiihrung des Area-Planes unter diesen zu stehen
gekommen sind. ‘

Von der Gesamtzahl der 3072 Counties (Regierungsbezirken)
der Vereinigten Staaten haben den Area-Plan durchgefiihrt:

1922 . . . . . . .. 205 Counties
1924 . . . . . . . . 485 vs
1926 . . . . . . . . 804 .
1930 . . . . . . . . 1055 ’s

Diese 1055 Counties verteilen sich iliber 36 Staaten und machen
549; aller Counties aus.

In welchem Tempo die Bekampfung durchgefithrt wird, mag
folgendes Beispiel des Staates Kalifornien zeigen (Ivenson (92)):

Bereits im Jahre 1915, also noch vor Erlass des Bundesgesetzes
iiber die Tuberkulosebekdmpfung, bestund in Kalifornien ein Milch-
gesetz (Pure Milk Law), das bestimmte, dass auch der Verkauf
pasteurisierter Milch und solcher Milchprodukte verboten ist, sofern
sie nicht von tuberkulinisierten Herden stammen. Unter dem
Accredited Herd-Plan nahm die Tilgung folgenden Umfang an:

1919 gepriifte Rinder: 64 285

1922 'y ,, 109 666
1924 - - 44 538 (Maul- und Klauenseuche.
‘ Abschlachtung.)

1925 ., ., 103319

1927 ., ., 133358

1928 vs ,, 162410

1929 . ., 213749

1930 vs 's 300 000 approximativ

Zu erwithnen ist, dass in den letzten Jahren die Tilgung obliga-
torisch erkldrt wurde. Von den im Jahre 1929 in Kalifornien ge-
priiften 10 229 Herden mit 213 749 Tieren, die in diesem Jahre
ein- bis zweimal mit Tuberkulin gepriift wurden, fanden sich 829
der Herden génzlich frei von Tuberkulose. Das Gesetz verlangt,
dass in Herden, in denen sich noch reagierende Tiere vorgefunden
haben, die Tuberkulinpriifung halbjihrlich wiederholt werde. Bei
den andern jahrlich. '

Neben der Tilgung nach dem Accredited Herd Plan wurde seit
1924 auch die Tilgung nach dem Area Accredited Herd Plan auf-
genommen. Gegenwértig ist in Kalifornien das Area Work in sieben
Counties mit 11 990 Herden und 171 432 Tieren an der Arbeit.
Unter den gepriiften Tieren fanden sich 4466 reagierende vor, die
entfernt und geschlachtet wurden. Also weniger als 19. -

Wie intensiv die Bekdmpfung in die Hand genommen wird,
zeigt auch folgendes von Haupt (6) erwéhntes Beispiel: Im Jahre
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1925 wurden die Rinder der Grafschaft Baltimore (Maryland) mit
Tuberkulin durchgepriift, wobei etwa 209, reagierten und geschlach-
tet wurden. Nach 60 Tagen und sodann nach sechs bis acht Monaten
wurden die iibrigbleibenden erneut gepriift und alle reagierenden
ausgemerzt. Die vierte Priifung nach sechs Monaten ergab noch
59, reagierende Tiere. Nach Abschlachtung und Desinfektion Wie-
derholung der Tuberkulinprobe bis die Zahl der reagierenden unter
die vorgeschriebene Grenze 19, gesunken ist.

Uber den Erfolg dieser gewaltigen Anstrengungen macht Wight
(8) der Vorsteher der Tuberkulosetilgungsabteilung des B. A. I.
fiir das Jahr 1930 folgende Mitteilungen: Im Jahre 1922 waren 49,
aller Rinder der Vereinigten Staaten tuberkulés. Im Jahre 1928
noch 297 und im Mai 1930 war der Prozentsatz auf 1,79, gesunken.
Von den 3072 Counties war die Verseuchungsziffer nur noch in
121 Counties hoher als 79;. In mehr als 1400 Reglerungsbemrken
dagegen war der Prozentsatz nur mehr 19.

Bei der Nachpriifung von 80 000 schon sanierten Herden hat
sich in nur 2674 Bestinden die Tuberkulose nachweisen lassen, also
in zirka 3,39. In dem grossten Teil dieser reinfizierten Herden
waren nur ein bis zwel Tiere als tuberkulos befunden worden und
zudem nur in leichter Form.

Im Jahre 1930 wurden 228 Bezirke in die Liste der be-
glaubigten Gebiete (Area Plan) neu aufgenommen und 4 160 000
Tiere in diesen Gebieten der Tuberkulinprobe unterworfen. Die
durchschnittliche Verseuchung dieser Tiere, die vorher unter dem
Accredited Herd Plan stunden, betrug nur 0,439%,. Im August 1930
wurde der letzte Regierungsbezirk des Staates Michigan in den Area
Plan aufgenommen. Michigan ist damit der dritte Staat, in dem der
Area Plan vollsténdig durchgefiihrt worden ist. Im Jahre 1930
waren 2 502 386 Rinder von 185 Bezirken, die friiher schon beglau-
bigt worden waren, nachzupriifen zur Erneuerung der Beglaubigung.
Von dieser Zahl haben nur 8469 Tiere reagiert (0,349,), die abge-
schlachtet wurden, so dass fiir sdmtliche 185 Counties die Beglau-
bigung erneuert werden konnte.

Die Zahl der Tiere, die zur Erlangung eines Zeugnisses fiir den
zwischenstaatlichen Verkehr der Tuberkulinprobe unterworfen
wurden, ist im Jahre 1930 um 140,000 zuriickgegangen. Dies wird
darauf zuriickgefiihrt, dass die Nachfrage nach Milchvieh zuriick-
gegangen ist und zudem nun in allen Staaten schon so viel gepriifte
Herden und anerkannte Gebiete bestehen, dass die Nachfrage aus
der nédchsten Umgebung gedeckt werden kann.

Die Entschadigung fiir die geschlachteten Tiere, die im Sep-
tember 1929 pro Stiick noch 46 Dollar betrug, ging bis zum Sep-
tember 1931 infolge der Wertverminderung der Rinder auf 20—26
Dollar zuriick (Wight (8)). Trotz der fiir européische Verhéaltnisse
geringen Entschéidigung, die fiir die abgeschlachteten Tiere bezahlt
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wird, sind die Kosten des Verfahrens bedeutend. Nach Smith (10)
betrugen die Beitrige des Kongresses und der Einzelstaaten

1917 Kongress: 75 000 Dollars  Staaten: 8 000 Dollars
1918 55 500 000 ,, - 2 000 000 ,,
1922 - 2 577 600 ,, 7 4 000 000 ,,
1927 - 4 653 000 ,, - 12 403 000 ,,

Seitdem sind die Betridge entsprechend der Ausdehnung des
Verfahrens noch gestiegen. '

Die Erfolge der Tuberkulosetilgung machen sich auch bemerk-
bar an den Tuberkuloseféllen, die in den Schlachthiusern gefunden
werden (Wight (8)). Im Jahre 1930 wurden unter acht Millionen
Rindern, die die Fleischschau passierten, nur bei 0,739, tuberkulose
Veranderungen gefunden. Es wird errechnet, dass schon jetzt jahr-
lich 3,5 Millionen Dollars am Volksvermégen erspart werden infolge
der geringeren Zahl der Beanstandungen wegen Tuberkulose in den
Schlachthéusern. Dabei ist zu bemerken, dass vor dem Inkraft-
treten der staatlichen Bekdémpfungsmassnahmen die Zahl der
Tuberkulosefille, die in den Schlachthéusern nachgewiesen wurden,
von Jahr zu Jahr eine steigende war.

Ich bin auf die Bekdmpfung der Tuberkulose in Amerika etwas
néher eingetreten um zu zeigen, dass die Tilgung der Tuberkulose
auch in grossen Gebieten moglich ist und dass es gelingt, mit ent-
sprechenden Massnahmen solche Gebiete auch tuberkulosefrei zu
erhalten.

Diese nicht zu verkennenden Erfolge der Amerikaner sind durch
verstdndnisvolles Zusammenarbeiten der Bundesregierung mit den
Behorden der einzelnen Staaten und der Organisation der Tier-
ziichter und Besitzer zustande gekommen. Einen méchtigen Im-
puls hat die Bewegung auch bekommen und bekommt sie heute noch
durch das Verlangen des Volkes nach hygienisch einwandfreier
Milch.

Kritische Betrachtungen
der verschiedenen Tuberkulose-Bekimpfungsverfahren.

Alle Verfahren gehen darauf aus, die Ansteckungsquellen
der Tuberkulose zu verstopfen. Die Tuberkulose wird iibertragen :
1. Durch Kontakt mit tuberkulésen Tieren im Innern eines
Bestandes.
2. Durch Ernahrung der Kélber mit tuberkulosehaltiger Milch.
3. Durch Einschleppung von aussen infolge Zukauf von
tuberkulosen Tieren.

Diese letzte Gruppe fallt im Grunde genommen ebenfalls
unter die Kontaktinfektionen. Doch ist ihre Bedeutung so gross,
dass sie mit Vorteil abgeschieden und fiir sich betrachtet wird.
Die Ausbreitung der Tuberkulose steht in engem Verhéltnis zum
Viehverkehr. Und was die Bekdmpfung anbetrifft, so steigern
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sich die. Schwierigkeiten proportional mit der Zahl der Hand-
anderungen, die in einem Betriebe vorkommen.

Die erwiahnten Bekémpfungsverfahren suchen alle die
Kontaktinfektion zu verhiiten durch Abschlachtung der
Tiere mit offener Tuberkulose.

Bang sucht fernerhin die gesunden nicht reagierenden Tiere
zu schiitzen, indem er sie von den reagierenden, nicht offen
tuberkulGsen, bei denen jedoch die Krankheit zu jeder Zeit
in die offene Form {iibergehen kann, separiert.

Ostertag verzichtet auf die Separlerung, von der Annahme
ausgehend, dass es gelingt, mit seinen Untersuchungsmethoden
die gefahrlichen Infektlonstrager mit geniigender Sicherheit
herauszufinden.

Amerika schlachtet alle tuberkulésen Tiere (Tuberkulin-
probe) ohne Unterschied des Grades der Entwicklung der
Krankheit. Aus diesem Grunde kann es in den definitiv sa-
nierten Herden von der Separierung Umgang nehmen. Diese
tritt aber sofort in Kraft, sobald ein Tier von auswirts in den
Bestand eingestellt wird, auch wenn es von einer beglaubigten
Herde stammt.

- Auf die tuberkulosefreie Aufzucht wird be1 allen drei
Verfahren grosses Gewicht gelegt. Fiir die Tiere eigener Zucht
kann Amerika auf spezielle Vorschriften verzichten. Dagegen
hat es strenge Vorschriften, sobald Milch oder Milchprodukte
zur Erndhrung der Kilber von aussen zugefiithrt werden miissen.
(Erhitzung auf 63° wihrend 30 Minuten.)

-Bang und Ostertag verlangen .baldigste Trennung der
Kélber von den Muttertieren und Aufzucht mit Ammenmilch
von sicher tuberkulosefreien Kuhen oder mit pasteurlslerter
Milch. | :
- Was den Viehverkehr anbetmfft so hat nur Amerlka ein-
schneidende Vorschriften. Im zwischenstaatlichen Verkehr sind
die Tiere aus beglaubigten Herden frei. Fiir alle.andern ist ein
Zeugnis iiber eine- vor der Ortsverdnderung vorgenommene
Tuberkulinprobe vorgeschrieben. Diese wird am neuen Standort
wiederholt und das Tier bleibt wihrend 60 bis 90 Tagen'in
Quarantéine, Worauf nochmals eine - Tuberkuhnprobe vor-
genommen wird. ‘ : B ;

. In der Dlaagnosestellung besteht Uberemstlmmung bezl
dem Bang’schen. Verfahren und ‘der amerikanischen Methode:
Beide stellen auf den Ausfall der Tuberkulinprobe ab. Ostertag
dagegen -auf den .bakteriologischen -Nachweis -der . Tuberkel-
bazillen:in deti Sekreten und Exkreten der Tiére. Zwischen Bang
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und Ostertag besteht Ubereinstimmung, indem beide auch auf
den klinischen Befund abstellen.

Seit 1925 wird in Deutschland auch die Tuberkulinprobe
neben den im Ostertag’schen Verfahren vorgesehenen dia-
gnostischen Methoden auf freiwilliger Basis angewendet, um
in wenig verseuchten Gegenden den Jungviehnachwuchs zu
kontrollieren.

Vergleicht man die drei Verfahren, so muss man zugeben,
dass das amerikanische Vorgehen den Forderungen einer ra-
tionellen Seuchenbekidmpfung am meisten entspricht. Fir
européaische Verhéltnisse kommen diese drakonischen Mass-
nahmen nicht in Frage. Bei der verhdltnisméssig grossen Ver-
seuchung der meisten Liénder miissten vielerorts die Vieh-
bestinde durch die Abschlachtung so stark reduziert werden,
dass es vom ziichterischen Standpunkt aus nicht zu tragen wére,
ganz abgesehen davon, dass sich die Finanzierung dieses Ver-
fahrens im gegenwirtigen Momente in Europa kaum ein Land
leisten konnte. Was aber auch fiir européische Verhaltnisse
vorbildlich ist und im Prinzip auch auf unserm Kontinente
mancherorts durchfithrbar ware, sind die Massnahmen zum
Schutz der einmal sanierten Herden vor Reinfektion.

Das Bang’sche Verfahren hat den Vorzug, dass es an den
meisten Orten ohne allzugrosse wirtschaftliche Umstellungen
durchfiihrbar ist. In Gegenden, in denen ein reger Viehverkehr
herrscht und viel gehandelt wird, stellt jedoch die Einstellung
von neuem Vieh auch nach negativer Tuberkulinreaktion immer
eine gewisse Gefahr dar. Es kénnen Tiere unter die Nichtrea-
gierenden eingestellt werden, die im Momente der Tuberkulini-
sierung wohl schon infiziert sind, aber noch nicht reagieren.
Bis zur nichsten Untersuchung des ganzen Bestandes konnen
solche Tiere schon gefihrliche Formen der Tuberkulose auf-
weisen. Zum mindesten sollte eine zweite Tuberkulinprobe nach
zwei bis drei Monaten vorgeschrieben werden und, wenn irgend-
wie moglich, Separierung. In dieser Beziehung bieten die klaren
amerikanischen Vorschriften uber die Quarantine bedeutend
grossere Sicherheit.

Im Grund genommen ist die amerikanische und die
Bang’sche Methode ' verwandt, indem beide auf den Ausfall
der Tuberkulinproben abstellen, nur dass die Amerikaner die
reagierenden radikal entfernen, Bang sie durch Separation un-
schédlich zu machen sucht.

Die Tuberkulinproben sind ausserordentlich feine Rea.k-
tionen, die auch die geringste Tuberkuloseinfektion anzeigen,
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auch solche, die bei der Sektion nach den iiblichen Methoden
nicht nachzuweisen sind. So werden in Amerika auf 100 rea-
gierende Tiere 7 bis 10 gefunden, bei denen der Zerlegungs-
befund negativ ist. Solche Tiere mit unsichtbaren Verénde-
rungen werden als no-visible-lesion-reactors (N-V-L) bezeichnet.
Durch die bakteriologische Untersuchung und Tierversuche
gelingt es, aber noch bei 20 bis 259%, dieser negativen Fille
virulente Tuberkulosebazillen nachzuweisen. Koénnten nicht
nur einzelne Proben verarbeitet werden, so wiirde man sicher-
lich noch die doppelte Zahl von Fillen herausfinden. Die Ameri-
kaner weisen darauf hin, dass die positive Tuberkulinreaktion
wohl eine Infektion bedeute, welche aber noch lange nicht
identisch ist mit einer Erkrankung. Die Beherbergung einzelner
Tyberkulosebazillen im Organismus genugt um denselben
fiir das Tuberkulin zu sensibilisieren, auch in Fillen, in denen
keine Bazillen nachgewiesen werden kénnen. Auf die Gesamt-
heit der reagierenden Tiere berechnet machen diese no-visible-
lesions-Fille 0,3 bis 0,5%, aus. Praktisch spielen fiir die Ameri-
kaner diese Fehldiagnosen keine Rolle. Sie legen mehr Gewicht
darauf, dass der negative Ausfall der Tuberkulinprobe fiir das
Freisein von Tuberkulose im hochsten Masse beweisend ist.
Das ist fiir sie die Hauptsache. _
Zur Durchfiihrung der Bekdmpfung nach Ostertag ist die
Voraussetzung ein gut ausgebildeter Stab von Tierdrzten zur
klinischen Untersuchung und Entnahme der verdichtigen
Materialproben, sowie das Vorhandensein von Instituten zur
Durchfithrung der bakteriologischen Untersuchungen. Beides
hat Deutschland mit seiner ausgezeichneten Organisation zur
Verfiigung. Und doch haften auch diesem Verfahren Nachteile
an. Der bakteriologischen Diagnose kénnen trotz aller tech-
nischen Vervollkommnung und gewissenhaften Durchfithrung
doch noch Fehler unterlaufen. Schon die Entnahme der Sputum-
proben ist oft von Zufélligkeiten abhingig, indem auch bei
lungentuberkulosekranken Tieren nicht alle Partien des Spu-
tums baz1Henhalt1g zu sein brauchen. Das Rindersputum ist
nicht in gleich giinstiger Weise zur Untersuchung zu verarbeiten
wie etwa das menschliche Sputum. Die Kultur- und Impf-
versuche, die bei negativem mikroskopischem Befund vorge-
nommen werden miissen; ergeben erst nach einigen Wochen ein
Resultat, wahrend welcher Zeit das in der Untersuchung stehende
Tier unter Umsténden reichlich Gelegenheit hat, seine Nachbar-
tiere zu infizieren. Durch das beschleunigte Verfahren ist aller-
dings die Moglichkeit gegeben, diese Gefahr zu umgehen.
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‘Die Zahl der Fehldlagnosen bei den bakterlologisch er-

mittelten Fillen betragt 1 bis 29,. Bei den im beschleunigten
Verfahren ausgemerzten Tieren, bei welchen nur auf den klini-
schen Befund abgestellt wird, bis zu 209}, und noch mehr.
- Wichtiger als diese an und fiir sich unangenehmen, bis
zur Stunde nicht zu vermeidenden Fehldiagnosen, sind die
Fille von beginnender Tuberkulose, die weder durch die Kkli-
nische noch durch die. bakteriologische Untersuchung erfasst
werden und die von einer Untersuchung bis zur nachsten sich
zu offenen Prozessen entwickeln koénnen. Dies ist .wohl die
Hauptursache, dass es nicht leicht ist, nach dieser Methode voll-
stindig tuberkulosefreie Herden zu bekommen. Da es der
deutschen Bekdmpfung nicht in erster Linie darauf ankommt,
vollstandig tuberkulosefreie Herden zu schaffen, sondern darauf,
die Tuberkulose in stark verseuchten Gegenden zuriickzu-
dringen, so fallen fiir Deutschland diese Punkte weniger ins
Gewicht.

Fur die Durchfihrung der Tilgung nach Ostertag in der
Schweiz wiirden uns zurzeit die nétigen bakteriologischen Unter-
suchungsstellen fehlen. Wollte man bei uns in gleichem Aus-
masse die Tuberkulose bekimpfen, wie sie in der Provinz Sach-
sen gegenwartig bekdmpft wird (vgl. vorher), so kiimen wir zu
folgenden Zahlen: Bei einem Rinderbestand von zirka 1,5 Millio-
nen wiren untersuchungspflichtig zirka 1,2 Millionen Tiere.
Vorausgesetzt, es wire ebenfalls ein Drittel dieser Tiere, wie in
Sachsen, dem Verfahren angeschlossen, so miissten pro Jahr
zirka 40,000 Proben bakteriologisch untersucht werden. Die
gleiche Arbeitsintensivitit wie im Institut in Halle a. S. voraus-
gesetzt, miissten wenigstens 60 Personen das ganze Jahr hin-
durch zur Durchfithrung dieser Arbeiten im Tuberkuloseinstitut
beschéftigt werden.

Wie'léisst sich u_xiter Beriicksichtigung schweizerischer Verhiltnisse
h die Tuberkulose bekimpfen ?

" Ein jedes Verfahren ist geeignet, das
Forderung I: im Innern eines Bestandes die Infektion duroh
g " Kontakt verhindert, L
C s IT : eine tuberkulosefreie Aufzucht ermoghcht .
,»  IIT: einen: Bestand vor Infektion durch zugekaufte
Tiere zu schiitzen vermag.
Ist es mogheh diese drei Forderungen restlos AR erfu]len,
s0-konnen wir so-gut, wie es in andern Léndern moglich ist, die
Tuberkulose: tilgen und tuberkulosefreie :Besténde; erhalten. .:,
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Konnen diese Forderungen in jhrer Gesamtheit nicht durch-
gefithrt werden, sondern nur tellwelse, so ist es immerhin maog-
lich, die Tuberkulose bis zu einem gewissen Grade einzudim-
men. Wir konnen ihre Weiterausbreitung verhindern und die
Zahl der Falle auf ein wirtschaftlich tragbares Mass zuriick-
driangen.

Seiferle empfiehlt ein kombiniertes Verfahren zur Bekamp-
fung der Tuberkulose. Seine Kombination betrifft in erster Linie
die Diagnosestellung, indem er das Bang’sche Vorgehen mit
dem von Ostertag empfohlenen vereint. Von Bang itbernimmt
er die Tuberkulinisierung, die einen allgemeinen Uberblick iiber
die Verbreitung der Tuberkulose in einem Bestande ergibt, von
Ostertag die bakteriologische Untersuchung der Verdachts-
falle. Verbunden mit der klinischen Untersuchung ist dieses
kombinierte Verfahren in hohem Grade geeignet, die Fille von
offener Tuberkulose, die ausgemerzt werden miissen, herauszu-
finden.

Wie bei jeder Infektionskrankheit erhoht auch bei der Tu-
berkulose eine jede weitere diagnostische Methode, die zuge-
zogen werden kann, die Sicherheit einer genauen Diagnose-
stellung. Da keine diagnostische Methode, die hier in Frage
kommt, 1009, Sicherheit aufweist, bietet die Kombination
verschiedener Verfahren sicherlich Vorteile. Nach &hnlichem
Grundsatz wird auch bei der Rotzbekdmpfung, bei welcher der
klinische Befund ebenfalls sehr oft zu Zweifeln Anlass gibt,
mit gutem Erfolg eine allergische Reaktion (Malleinprobe) mit
dem Nachweis der Antikérper im Blute (serologische Unter-
suchung) und wenn mdéglich mit dem Bakteriennachweis kom-
biniert.

Seiferle richtet sein Augenmerk in erster Linie darauf, dle
Bazillenausscheider herauszufinden und auszumerzen.

Daneben stellt er auch Forderungen auf tiber Separation,
tuberkulosefreie Aufzucht des Nachwuchses und Massnahmen
gegen die Einschleppung durch zugekaufte Tiere. In seiner Zu-
sammenfassung stellt er einen ausfithrlichen Bekampfungsplan
auf, der den drei Kardinalpunkten jeder Tuberkulosebekéimp-
fung in weitgehendem Masse gerecht wird, und mit dem das
vorldufige Ziel, das ihm vorschwebt, dJe Eindémmung der
Tuberkulose Wohl zu erreichen ist. _

Ich glaube aber, wir miissen uns das Ziel bei der Tuberkulose-
bekdmpfung hoéher stellen und das ideale Endresultat, die
Tilgung, mit ins Auge fassen. Dieser Forderung kann nach-
gekommen werden, durch die Aufstellung eines labilen
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Planes, bei dem die Bekémpfungsmassnahmen fiir jeden Betrieb
individuell aufgestellt werden, so dass sie sich an die be-
stéhenden wirtschaftlichen Verhéltnisse in weitgehendem Masse
anpassen konnen.

Ein anpassungsfahiger Bekémpfungsplan ist fiir uns eine
. Notwendigkeit. Die wirtschaftlichen und betriebstechnischen
Verhéltnisse &ndern sich je nach den verschiedenen Landes-
teilen. In der romanischen Schweiz sind sie andere als in den
allemannischen Teilen. In der Hochebene anders als in den
Gebirgsgegenden. Zudem ist der Prozentsatz der Verseuchung
der einzelnen Landesteile ein sehr verschiedener. _

, Ob man sich an ein festes Schema hilt oder die Massnahmen
von Fall zu Fall je nach den Voraussetzungen, die man vor-
findet, trifft, ist an und fiir sich gleichgiiltig, wie man tiberhaupt
nicht sagen kann, dieses oder jenes Verfahren ist das Richtige.
Die richtige Methode ist die, die den drei Kardinalforderungen
entspricht und zum Ziele fithrt. Mit den bisher angewendeten
Methoden sind iiberall gute Resultate erzielt worden, wo die
Besitzer das nétige Verstdndnis und den festen Willen hatten,
das erstrebte Ziel zu erreichen. Wo diese fehlten und das In-
teresse an der Durchfithrung erlahmte, sind die Resultate iiberall
schlecht gewesen und zwar bei Anwendung der genau gleichen
Methoden, die in andern Fillen mit verstiandnisvoller Mit-
wirkung der Besitzer giinstige Erfolge aufzuweisen haben. Als
Grundlage einer jeden Tuberkulosebekémpfung wird in allen
Lindern die Aufklirung der Landwirte betrachtet. Die Tier-
besitzer miissen iiber die Gefahren der Tuberkulose und die
Schiden, die sie zur Folge haben, unterrichtet werden. Sie
miissen sich im klaren sein, wie die Ubertragung der Tuberkulose
von den kranken Tieren auf die gesunden vor sich geht Dann
verstehen sie auch den Zweck der an und fiir sich ja einfachen
Vorkehren zur Verhiitung von Neuinfektionen. Wenn ihnen
dies in Fleisch und Blut tibergegangen ist, dann werden die
Vorschriften auch durchgefithrt, im andern Falle nicht. Seiferle
bemerkt richtig, dass die Erfolge letzten Endes von der be-
wussten und gewollten Mitarbeit der Landwirte abhéngt.

Auch von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet hat ein in-
dividuelles Bekadmpfungsverfahren seine Vorteile. Léasst sich
ein Bekéampfungsplan den bestehenden Verhéltnissen einer
Wirtschaft anpassen, so hat man von vornherein gréssere Aus-
sichten, dass die Vorschriften tatsichlich auch durchgefiihrt
werden. Sind eingreifende betriebswirtschaftliche Umstellungen
notwendig, so verliert der Besitzer und das Personal rasch das
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Interesse an der Sache. Die Verfiigungen werden lau gehand-
habt oder iiberhaupt nicht mehr, und das Resultat wird not-
gedrungen ein ungiinstiges werden. Der Bekimpfungsplan
muss sich den wirtschaftlichen Verhaltnissen anpassen und
nicht umgekehrt

Stellen wir bei der Tuberkulosebekampfung auf labile
Massnahmen ab, so wird es Betriebe geben, in denen die nétigen
Voraussetzungen vorhanden sind um eine Aktion durchzu-
fihren, die den drei Kardmalpunkten der Tuberkulosebekdmp-
fung gerecht wird, bei denen wir uns die Tilgung als Ziel vor
Augen halten konnen.

Liegen die betnebswn*tschafthchen Verhiltnisse weniger
ginstig, so missen wir uns mit Massnahmen zufrieden geben,
die eine Eindimmung der Tuberkulose erméoglichen.

Das Vorgehen nach einem individuellen Plane will nun gar
nicht heissen, dass ein jeder machen kann, was er will. Im
Gegenteil, der labile Plan ist im Grunde genommen fiir den
betreffenden Betrieb ein sehr starrer Plan. Um eine fiir den
Besitzer und die verantwortlichen Amtsstellen auch fir die
Zukunft klare Grundlage zu schaffen, muss fiir jeden Betrieb ein
ganz genauer Bekampfungsplan aufgestellt werden. Dieser
Plan wird an Ort und Stelle von dem Tuberkulosetierarzt zu-
sammen mit dem Besitzer aufgestellt. Bei diesem Anlass bietet
sich die beste Gelegenheit, den Besitzer iiber das, was mit der
Tuberkulosebekdmpfung bezweckt wird, praktisch an dem
Beispiele seines Betriebes aufzukliren. Bei diesem Augenschein
kann der Tierarzt den Besitzer auch auf kleine bauliche Ver-
anderungen aufmerksam machen, die fiir die Durchfithrung
des Planes von Nutzen wiren. Er kann mit ihm die Méglichkeit
beraten, wie durch Einrichtung eines provisorischen Stalles
eine wirksame Separation der altern Nachzucht, der neuge-
borenen Kilber oder zugekaufter Tiere rationell durchzufithren
wire. Hat der Besitzer ein Mitspracherecht und darf er mit-
beraten, wie den drei Forderungen der Tuberkulosebekémpfung
in seinem speziellen Falle am besten nachgekommen werden
kann, so hat man schon viel gewonnen. Er hat nicht mehr das
Gefiihl, dass ihm etwas aufgezwungen werde. Der Plan, der
durchgefiithrt werden soll, ist unter seiner Mitwirkung zustande
gekommen. Dies ist an und fiir sich schon eine gewisse Garantie,
dass er auch tatséchlich durchgefiihrt werden wird.

Als Grundlage fiir die Aufstellung des Bekiampfungsplanes
dient am besten ein summarischer, architektonischer Plan oder
Croquis, aus dem in grossen Umrissen die bauliche Anlage
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des betreffenden Betriebes ersichtlich ist mit Angabe der
Grossenverhdltnisse und des durchschnittlichen Bestandes an
Tieren. Aus diesem Croquis muss ersichtlich sein, wo die ge-
sunden Tiere zu stehen kommen, in welchem Stall oder Stallteil
die reagierenden unterzubringen sind, wo die neugeborenen
Tiere abgesondert werden kénnen, wo die gesunde Nachzucht
zu stehen kommt, wie eventuell zugekaufte Tiere zu separieren
sind. Dieses Croquis ist ein wichtiger Bestandteil des zwischen
dem Besitzer und der zustidndigen Amtsstelle abzuschliessenden
Vertrages iiber die Tuberkulosebekimpfung. Der so graphisch
niedergelegte Plan erlaubt es, der vorgesetzten Stelle, sich tiber
die Zweckmaissigkeit der angeordneten Massnahmen ein Bild
zu machen ohne jedesmal an Ort und Stelle gehen zu miissen.
Fur den Besitzer, dem mit dem Vertrage und den Vorschriften
ein Doppel auszuhéndigen ist, bildet der Plan ein klarer Weg-
weiser, der zu keinen Missdeutungen Anlass geben kann. Und
an Hand dieses Croquis kénnen sich der Tuberkulosetierarzt
oder andere Kontrollorgane zu jeder Zeit orientieren, wie die
Vorschriften ausgefiihrt werden. Erweisen sich im Verlaufe
der Zeit Abdnderungen als zweckmaissig, so kann diese ohne
Schwierigkeiten vorgenommen werden. Das Croquis ist zu
jeder Zeit ein zuverldssiges Protokoll iiber alle Anordnungen,
die getroffen worden sind.

Diese individuelle Tuberkulosebekdmpfung hat auch psy-
chologisch nicht zu unterschéatzende Vorteile. Die Durchfithrung
des Planes wahrend Jahren stellt sowohl an die verantwortlichen
Leiter als auch an die durchfithrenden Besitzer grosse Anfor-
derungen. Entsprechen die Resultate nicht schon nach kurzer
Zeit den gehegten Hoffnungen, so tritt leicht Ernichterung ein
und der erste Schritt zum Misslingen des Planes ist getan. Die
individuelle Bekampfung schiitzt uns vor iibertriebenen Hoff-
nungen. In einem jeden Falle kann ganz niichtern abgewogen
werden: der eignet sich zur Tilgung, bei dem kann eine Ein-
dimmung mit Aussicht auf Erfolg vorgenommen werden, oder
bei dem miissen wir uns zufrieden geben, die Weiterausbreitung
verhindern zu koénnen. Besitzer und Leitung der Aktion sind
gich im klaren, was erwartet und nicht erwartet werden kann.

Gehen wir nach einem labilen Bekdmpfungsplane individuell
vor, so teilen sich ganz von selbst die Betriebe in verschiedene
Kategorien ein, wobei sich zwei Hauptgruppen ergeben:

1. Betriebe, in denen die wirtschaftlichen Verhaltnisse die
notigen Voraussetzungen zur Tilgung der Tuberkulose darbieten,

2. Betriebe, in denen diese Voraussetzungen nur zum Teil
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vorhanden sind und in denen wir uns mit der Eindimmung
der Tuberkulose zufrieden geben miissen.

Als dritte Gruppe kidmen noch diejenigen Wirtschaften, in
denen eine Bekdmpfung mit einigermassen Aussicht auf Erfolg
ohne grundlegende Anderungen der wirtschaftlichen und bau—
lichen Verhéltnisse nicht durchzufiihren ist.

A. Tilgung der Tuberkulose.

Der grosste Teil unserer landwirtschaftlichen Betriebe wird
firr die Durchfiithrung eines Tilgungsplanes nicht in Frage kom-
men, — oder wenigstens heute noch nicht. In vielen Féllen
liegen die wirtschaftlichen und betriebstechnischen Verhiltnisse
so ungiinstig, dass, solange dieselben nicht geindert werden
kénnen, das ideale Endziel der Tuberkulosebekémpfung, die
Tilgung, nicht ins Auge gefasst werden kann. Und doch gibt es
schon heute viele Wirtschaften, in denen sich dieser Plan ver-
wirklichen ldsst. Es gibt sogar viele Betriebe, die das grosste
Interesse daran haben, dass man ihnen hilft und den Weg zeigt,
der einzuschlagen ist.

In erster Linie haben das grosste Interesse daran unsere
Hochzuchtgebiete und namentlich die Ziichter, die sich auf den
Export eingestellt haben. Die letzten Jahre haben deutlich ge-
zeigt, dass die Abnehmer von Exportvieh nicht nur exterieuri-
stisch gute Tiere mit hohen Leistungen, sondern auch gesunde
Tiere und vor allem tuberkulosefreie Tiere verlangen.

Ferner werden von dieser Frage aus allerndchster Nahe be-
rithrt alle die Betriebe, die Vorzugsmilch zum Rohgenuss in die
Stadte liefern oder spiter liefern wollen. Es ist nicht ausge-
schlossen, dass in dieser Frage Europa die gleiche Entwicklung
durchmachen wird wie Amerika, wo die Produzenten durch die
Anforderungen, die der Konsum an die sanitare Beschaffenheit
der Milch stellt, gezwungen wurden, die Tuberkulosetilgung
durchzufithren. Nach dem Tilgungsverfahren sanierte Wirt-
schaften kénnen bei genauer Einhaltung des Planes eine Vor-
zugsmilch produzieren, die allen hygienischen Forderungen,
die fiir den Rohgenuss verlangt werden miissen, geniigt. In
diesem Zusammenhang sei gleich auch erwihnt, dass in solchen
Bestéinden neben der Tuberkulose auch der infektitse Abortus
ferngehalten werden muss und kann, und zwar nach den genau
gleichen Vorschriften, die fiir die Tuberkulosetilgung befolgt
werden miissen.

Betriebe, die ein grosses Interesse haben, die Tllgung durch-
zufiihren, glbt es also auch bei uns. An der nétigen Einsicht
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fehlt es auch nicht und die Betriebserschwerungen, die das
Verfahren mit sich bringt, werden reichlich aufgewogen durch
die Vorteile, die ein tuberkulosefreier Bestand bei dem Absatz
geiner Produkte findet. Nachzucht aus einem solchen Bestande
wird immer einen schlanken Absatz zu erh6hten Preisen finden
und fir Vorzugsmilch aus tuberkulosefreien Besténden wird ein
hoherer Preis bezahlt. Auf der einen Seite vermehrte Arbeit,
auf der andern aber auch erhihter Gewinn.

Ich bin mir wohlbewusst, dass vorerst die Zahl der Besitzer,
die sich zu einer Tilgung entschliessen kénnen, noch eine geringe
sein wird. Ist aber einmal der Anfang gemacht, so werden die
andern folgen. Zudem ist es gar kein Nachteil, wenn im Anfang
einer solchen Aktion sich vorerst nur einzelne, die die nétige
Einsicht haben, beteiligen. Besser eine kleine Zahl von Aus-
"erlesenen als eine grosse Zahl von Mitgéingern, denen das tiefere
Interesse fehlt. Ist dann einmal der Beweis erbracht, dass es
wirklich gelingt, die Tuberkulose in einem Bestande zu tilgen,
80 ist der Weg zu weiterem Vorgehen auf breiter Basis von selbst
geebnet. "

Wie durch Erfilllung der drei Kardinalforderungen die Til-
gung in einem Bestande praktisch durchgefithrt werden kann,
soll im folgenden dargestellt werden. ‘

Forderung I:

Schutz vor Kontaktinfektion im Innern eines -
Bestandes.

Jede Erkrankung an Tuberkulose kommt zu-
stande durch Aufnahme von Tuberkulosebazillen,
die von Tieren mit offener Tuberkulose ausge-
schieden werden. Diese Bazillenausscheider heraus-
zufinden und unschiddlich zu machen, ist die erste
Aufgabe einer jeden Tuberkulosebekimpfung.

Der Schutz vor Infektion im Innern eines Bestandes kann
erreicht werden:

1. Durch Ausmerzen aller Tiere mit offener Tuber-
kulose. Um die Bazillenausscheider herauszufinden, eignet
sich das kombinierte Vorgehen nach Seiferle in hohem Grade
(Tuberkulinprobe zur Gewinnung einer allgemeinen Ubersicht
iiber die Verbreitung der Krankheit, klinische Untersuchung,
und bakteriologische Untersuchung in Zweifelfillen. Abschlach-
ten der Tiere mit offener Tuherkulose. Nach dieser ersten Unter-
suchung periodische Nachuntersuchungen vorerst in Abstinden
von sechs Monaten, spiter von einem Jahr).
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2. Durch Trennung der bei der Tuberkulinprobe
reagierenden von den nichtreagierenden Tieren.

Das Durcheinanderstellen von reagierenden Tieren, die
noch keine offene Tuberkulose haben, mit den gesunden Tieren,
ist immer gefdhrlich. Bei Tieren mit geschlossener Tuberkulose
besteht zu jeder Zeit die Moglichkeit, dass die Krankheit in die
offene Form iibergehen kann. Da die offenen Formen in der
ersten Zeit nicht in allen Fillen offensichtliche Krankheits-
symptome zu dussern brauchen, besteht die Gefahr, dass durch
diese gesunde Nachbartiere angesteckt werden, namentlich
auch, da die tierdrztlichen Nachkontrollen nur in gréssern
Intervallen stattfinden konnen. '

Die Separierung ist nicht in allen Féllen leicht durchzu-
fithren. In grossern Wirtschaften mit verschiedenen Gebéaulich-
keiten oder mehreren Stéllen und reichlich bemessenen Neben-
gebduden leichter als in kleineren. Die wirksamste Separation
kann vorgenommen werden, wenn Stélle in verschiedenen
Gebduden zur Verfiigung stehen oder im gleichen Hause ver-
schiedene Stdlle mit reichlich bemessenem Platz vorhanden
sind. Auch in Gebirgsgegenden; wo oft das Vieh gleichzeitig
in verschiedenen Stiallen gepflegt wird, lasst sich in manchen
Féllen eine Trennung in diese zwei Gruppen durchfiithren. Ist
nur ein einziger Stall vorhanden, so kann zur Not durch Unter-
schlagen desselben mit einer Bretterwand eine Separierung zur
Aufstellung der reagierenden und nichtreagierenden Tiere er-
moglicht werden.

Um gleich noch eine Detailfrage zu beriihren, die aber eine
gewisse Wichtigkeit hat: Die Zahl der reagierenden und nicht-
reagierenden Tiere wird sich nicht immer gleich bleiben. Bei jeder
Untersuchung wird sie sich verschieben, so oder so, und da muss
auch die Trennungswand mit verschoben werden. Jedesmal die
Wand abzubrechen und wieder neu aufzubauen, ist unter Umstén-
den eine miihselige und nicht immer leichte Arbeit. Zudem sind
solche provisorische Einrichtungen nicht immer eine Zierde eines
gut gehaltenen Stalles. Unser Gewerbe wird aber, einmal darauf
aufmerksam gemacht, mit Sicherheit fiir alle Verhéltnisse zweck-
dienliche, leicht versetzbare und auch das Auge nicht beleidigende
Separationen zu erschwinglichen Preisen konstruieren kénnen.

Die Wartung der zwei Gruppen bietet keine grossen Er-
schwerungen im Betriebe. Ist verschiedenes Wartpersonal vor-
handen, so kann man jeder Gruppe besondere Leute zuteilen.
Ist dies nicht moglich, so kann bei einiger Vorsicht auch das
gleiche Personal die beiden Gruppen besorgen. Man weiss ja,
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dass die indirekte Ubertragung der Tuberkulose durch Zwischen-
trager keine grosse Rolle spielt. Bei Beachtung der gewohnlichen
Regeln iiber Sauberkeit ist nicht viel zu befiirchten. Wesentlich
ist auch die Tatsache, dass die Absonderung bei Tuberkulose
nicht im entferntesten zu vergleichen ist mit den einschneidenden
betriebswirtschaftlichen Einschrinkungen, die die Absonderung
bei Maul- und Klauenseuche und andern Infektionskrankheiten
zur Folge hat. Was vorgekehrt werden muss, hindert nicht im
entferntesten die Bewegungsfreiheit, weder im Innern des Ge-
hoftes, noch nach aussen.

Forderung II:
Tuberkulosefreie Aufzucht der Kilber.

Bei Kélbern, die ohne spezielle Vorsichtsmass-
nahmen aufgezogen werden, findet man schon nach
einigen Wochen bis 159, tuberkulése Tiere. Die
Infektion findet statt durch Kontakt mit offen
tuberkuldosen Tieren oder, was héaufiger ist, durch
Erndhrung mit Milch von tuberkulésen Kiihen.

Um diese Gefahren zu vermeiden, miissen die Kélber in den
ersten 24 Stunden nach Aufnahme der Kolostralmilch separiert
werden um die Méglichkeit einer Kontaktinfektion zu verhiiten.
Durch Ernghrung mit sicher tuberkulosefreier Milch wird das
Neugeborne vor einer alimentéren Infektion geschiitzt. Am
wirksamsten ist auch hier die Separation, wenn die Tiere in-
besondere Stélle verbracht werden kénnen (Jungtierstall, even-
tuell auch Pferdestall). Ist dies nicht moéglich, so muss die Sepa-
rierung durch Unterschlagen des Stalles erreicht werden. Zur
Ernahrung des Kalbes eignet sich am besten die Milch einer
sicher tuberkulosefreien Kuh (Ammenmilch). Ist dies nicht
moglich, so muss die Erndhrung mit pasteurisierter Milch (Er-
hitzen wiahrend einer halben Stunde auf 70 Grad) vorgenommen
werden. Von der gewissenhaften und konsequenten Pasteuri-
sierung der Milch hingt das ganze Resultat der tuberkulose-
freien Aufzucht ab. Zwei bis drei Wochen alt wird die Tuber-
kulinprobe vorgenommen und reagierende Tiere abgeschlachtet.
Die Kialber werden, wenn irgendwie moglich, nach dem Ab-
brechen mit den andern gesunden Jungtieren getrennt von den
Erwachsenen gehalten und periodisch mit Tuberkulin gepriift.
Am aussichtsvollsten ist es, die Jungtiere zusammenhalten-zu
kénnen bis sie zur Ausfiillung der Liicken in die Gruppe der
nichtreagierenden eingestellt werden. -
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Wie wichtig es ist, dass fiir die Aufzucht der Kéalber besondere
Massnahmen getroffen werden, zeigen folgende Beobachtungen, die
bei der Tuberkulosebekimpfung in der Rheinprovinz gemacht
wurden. In dem Berichte (5) heisst es:

 Qelegentlich anderer Versuche konnte im Friihjahr 1928 dle
Probe gemacht werden, ob die streng durchgefiihrte getrennte
Kilberaufzucht und die sonstigen Schutzmassnahmen eine sicher
tuberkulosefreie Kélberaufzucht ermoglichen. Es wurden 20 Kilber
bis zu dreiviertel Jahr alt der Tuberkulinimpfung unterworfen.
Wihrend vereinzelte erst in den ersten Lebenswochen stehende
Kalber ohne jede Reaktion waren, zeigten die etwas éltern sémt-
lich positive Reaktion. Schlachtung von einzelnen positiven und
negativen Tieren ergab die Richtigkeit der Reaktion. :

Darauf wurden etwa 20 noch zu erwartende Kilber nach ihrer
Geburt mit der Mileh von vier jungen Ammenkiihen, deren Milch
einer besondern laufenden Kontrolle auf Tuberkelbazillenfreiheit
unterstand, erndhrt und sieben bis acht Wochen alt der Tuber-
kulinpriifung unterzogen. Hiervon reagierte kein Tier.

Es geht aus diesem Beispiel hervor, dass es selbst in einem an
und fiir sich gut geleiteten Betriebe sobald nicht zu erreichen ist,
die einzelnen Jahrginge Jungvieh absolut tuberkuloseirei aufzu-
ziehen, wenn nicht gekochte Milch, oder besonders gewonnene
Ammenmilch gefiittert wird.

Forderung I11:
Schutz vor Emschleppung der Tuberkulose durch
Zukauf von Tieren.

Zugekaufte Tiere sind immer als tuberkulose-
verddchtig zu betrachten, auch wenn die klinische
Untersuchung und die Tuberkulinprobe keine An-
haltspunkte fir eine Erkrankung ergeben.

Die #dusserst empfindlichen Tuberkulinproben zeigen ganz
frische Infektionen nicht an, da es nach der Infektion zwei bis
drei Wochen dauert, bis der Organismus sensibilisiert ist und
auf Tuberkulin reagiert.

Die Gefahr, die die Einschleppung der Tuberkulose durch
zugekauftes Vieh mit sich bringt, ist um so schwerwiegender,
je weiter die Sanierung eines Bestandes schon fortgeschritten
ist. In Bestdnden, die einmal tuberkulosefrei geworden: sind,
muss diese Moglichkeit mit allen Mitteln verhiitet werden.

- Am sichersten. ist dieser Forderung nachzukommen, wenn die
elgene gesunde Nachzucht geniigt und von dem Zukauf fremder
Tiere. iiberhaupt; Umgang genommen werden kann: Dies wird
aber in den seltensten Fillen moglich sein, so dass man wohl oder
itbel Sicherungsmassnahmen ins::Auge fassen muss. . -. .
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Miissen Tiere zugekauft werden, so sind sie mit der Tuber-
kulinprobe auf ihren Gesundheitszustand zu priiffen und abzu-
sondern. Bei der Eintrittsuntersuchung reagierende Tiere sind
in Betrieben, die unter dem Tilgungsplane stehen, prinzipiell
nicht aufzunehmen. Die als gesund befundenen werden. abge-
sondert und erst, wenn nach vier bis sechs Wochen die zweite
Tuberkulinprobe negativ ausfillt, zu den gesunden verstellt.

Uber diese ,,Quarantine‘‘ braucht man nicht zu sehr zu
erschrecken, denn auch wahrend dieser Zeit liefert das Tier doch
seine Milch oder verwertet das Futter, indem es sich entwickelt
und an Gewicht zunimmt, und zudem sind die Absperrungs-
massnahmen keine rigorosen. -

B. Eindimmung der Tuberkulose.

Neben den Bestinden, in denen die nétigen Voraussetzungen
zur Tilgung der Tuberkulose vorhanden sind, bleibt uns noch
die weitaus grossere Zahl der Betriebe, bei denen aus betriebs-
technischen oder andern Riicksichten dieser durchgreifende Plan
nicht zur Durchfithrung gelangen kann und in denen wir uns
auf die Eindimmung der Tuberkulose beschrinken miissen. In
der Mehrzahl der Fille werden es die Platzverhiltnisse sein, die
der durchgehenden Anwendung der rationellen Bekampfungs-
massnahmen ein Hindernis entgegenstellen.

Die Grundlagen, von denen wir sowohl bei dem Tilgungs-
plan wie bei der Eindimmung ausgehen, sind genau die gleichen.
Der Unterschied besteht lediglich darin, dass wir im letztern
Falle, von der Macht der Umstédnde gezwungen, einzelne Vor-
schriften lockern oder auf deren Durchfithrung tiberhaupt ver-
zichten miissen. Daraus ergibt sich klar: je mehr Liicken in den
urspriinglichen Plan gerissén werden, um so geringer werden die
Aussichten auf ein befriedigendes Ergebnis. Ja, es wird Fille
geben, wo so viele Anderungen am Bekimpfungsplan gemacht
werden miissten, dass den Grundforderungen nicht mehr in
geniigendem Masse entsprochen werden kann und es besser ist,
von jeder Aktion abzusehen, bis es gelingt, die wirtschaftlichen
Verhéltnisse so umzugestalten, dass wenigstens ein Minimum
von Erfolg vorauszusehen ist.

Die I. Forderung: Im Innern eines Bestandes die Infek-
tion durch Kontakt zu verhindern muss genau gleich erfiillt
werden wie bei dém Tilgungsplan. Nach dem gleichen Vorgehen
wird der Bestand auf das Vorhandensein offen tuberkultser
Tiere untersucht und die Bazillenausscheider ausgemerzt.

Die auf Tuberkulin reagierenden Tiere sind aus den gleichen
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Uberleguhgen wie beim Tilgungsplan von den nichtreagierenden
zu separieren. In den meisten Féllen wird die ideale Trennung
der beiden Gruppen durch Haltung in zwei verschiedenen Stéllen
nicht méglich sein. Gewohnlich wird man sich mit der Separation
im gleichen Stalle zufriedengeben miissen. Schwierig wird die
Losung, wenn es sich um baulich ungunstlge Stalle handelt,
wie z. B. bei Stillen, die nur von einer Seite beleuchtet sind.
Unter solchen Verhiltnissen ist eine Separation schwer durch-
zufithren. Eventuell muss man sich begniigen, die reagierenden
und die nichtreagierenden Tiere zusammen zu stellen und von
der Errichtung einer Trennungswand Umgang zu nehmen.

DieII. Forderung : Tuberkulosefreie Aufzucht der Kilber
wird ihre grossten Hindernisse ebenfalls in mangelhaften oder
ungeniigenden Stallverhiltnissen finden. Ist ein Pferdestall
vorhanden, mit geniigend Platz, so lasst sich unter Umsténden
dieser zur Absonderung benutzen. In andern Fillen lasst sich
-an einem Stallende oder auch im Stallgang zur Not ein Verschlag
herrichten, der einigermassen den Zweck der Abtrennung er-
filllen kann. Koénnen die jungen Tiere iiberhaupt nicht abge-
sondert werden, ist dies immer als ein bedenkhcher Nachteil zu
bewerten.

Die Aufzucht mit Ammenmilch wird in kleinern Wirt-
schaften hiufig nicht moglich sein. Dagegen lasst sich iiberall
die Erndhrung mit pasteurisierter Milch durchfiihren. Wenig-
stens theoretisch. In der Praxis hat man haufig die Beobachtung
machen miissen, dass dieser Vorschrift nicht in gewissenhafter
Weise oder iiberhaupt nicht nachgelebt wurde. Die so wichtige
Frage der Pasteurisierung der Milch liesse sich aber in manchen
Fillen auf andere Weise und zwar noch zuverlidssiger 16sen.

Um den Saug]mgen eine einwandfreie Nahrung zu ver-
schaffen, wird in allen Stiadten durch spez1elle Milchkiichen die
Milch in zuverldssiger Weise zubereitet und in Rationen abge- -
geben. Dies konnen wir auch, und auf ganz einfache Weise. In
den Kisereien lasst sich ohne grosse Spezialeinrichtungen die
Milch fiir alle Saugkalber aus dem ganzen Einzugsgebiet fast
ohne Kosten pasteurlsleren Ein ]ede:c der Milch zur Késerei
bringt, weiss, wie viel Milch er fiir seine Kélber benétigt. Der
Kiéser kennt das benottigte Gesamtquantum, erhitzt es auf
70 Grad und bei jeder Milchablieferung nimmt jeder Besitzer
sein Quantum frisch pasteurisierter Milch zuriick, das ihm spater’
von der Késerei verrechnet wird. Bei unsern durchorganisierten
Kisereigenossenschaften und den vollkommenen technischen -
Einrichtungen ist dies ein Weg, der ohne Miihe gangbar ist.
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- Hat sich einmal eine gewisse Anzahl von Besitzern in einer
Ortschaft oder einer Gegend die Bekémpfung der Tuberkulose
zur Aufgabe gemacht, so kénnen wir auf genossenschaftlicher
Grundlage noch weiter gehen.

Beim Menschen hat sich als das einzig sichere Mittel zur
Verhiitung der Ansteckung der Séauglinge in tuberkul6sen
Familien die Absonderung und Pflege in besondern Sétuglings-
heimen erwiesen. Nach diesem Prinzip kénnen auch wir vor-
gehen. So gut es Késereigenossenschaften, Vlehverswherungs-
kassen, Weide- und Zuchtgenossenschaften gibt, kann es in
Zukunft auch Aufzuchtsgenossenschaften geben. Die neuge-
bornen Kélber mit Zuchtwert, nicht die zur Abschlachtung
bestimmten, werden nach 24 Stunden .in das ,,Sduglingsheim*
verbracht, wo sie mit pasteurisierter Milch aufgezogen werden.
Die Kiserei liefert die pasteurisierte Milch und belastet dafiir
den Besitzer. Die Streue und das spater notwendige Futter liefert
der Eigentiumer wiochentlich der Aufzuchtstelle ab. Die Beschaf-
fung der Mittel zur Erstellung einer Aufzuchtanstalt sollte auf
genossenschaftlichem Wege keine uniiberwindlichen Schwierig-
keiten bieten. Die Milchverwertungs- und Zuchtgenossenschaften,
die Versicherungskassen, und nicht zuletzt auch der Staat,
haben ein Interesse an einer solchen Institution. Fiir den Staat
bedeutet eine Subvention eine einmalige Ausgabe, deren segens-
reiche Wirkung aber fiir immer fortbesteht. In schwerverseuchten
Gegenden, in denen die Stallverhiltnisse eine tuberkulosefreie
Aufzucht erschweren, miisste eine solche Anstalt eine segens-
reiche Tatigkeit entfalten konnen. Der Betrieb unter der sani-
tiren Kontrolle eines Tierarztes kann ohne grosse Kosten auf-
rechterhalten werden. Die grossten Auslagen machen die War-
tung aus, aber diese verteilen sich bei genossenschaftlicher
Grundlage auf eine grosse Zahl von Besitzern. Dabei darf nicht
vergessen werden: der Besitzer bekommt sofort einen Gegen-
wert, indem fiir ein solches tuberkulosefrei aufgezogenes Tier,
das von einem Attest begleitet ist, ein hoherer Preis verlangt
werden kann und nach solchen Tleren sofort auch grossere Nach _
frage herrscht. . .

Die ITI. Forderung Schutz vor Infektion durch Zuka.uf
fremder Tiere wird in vielen Fallen die grossten Schwierigkeiten
machen. Reagieren die Tiere bei der Eintrittsmusterung ohne
klinische Symptome aufzuweisen, so konnen sie ohne weiteres
in die Abteilung.der reagierenden verstellt werden. Nichtrea-
gierende Tiere.aber sollten trotz dem negativen Resultat der
Eintrittsuntersuchung aus den vorher angegebenen Griinden
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nicht ohne vorherige Quarantéine zu den gesunden verbracht
werden miissen. Die Moglichkeit wird sich von Fall zu Fall
feststellen lassen, indem sich auch unter scheinbar ungiinstigen
Verhiltnissen Kombinationen fmden lassen, die dem Zweck
entsprechen kénnen.

Sind in einer Gegend emmal dem Verfahren eine grossere
Zahl von Besitzern angeschlossen, so kann man auch hier an
eine genossenschaftliche Losung denken. Bei rationellen bau-
lichen Einrichtungen kann man sogar ohne Gefahr die Auf-
zuchtstation mit dem Quarantinestall verbinden und auch vom
gleichen Wartepersonal die Tiere verpflegen lassen. Da nur
nichtreagierende Tiere in die Quaranténe kommen, ist eine
gegenseitige Ansteckung nicht zu befirchten. Es ist wohl még-
lich, dass ein frischinfiziertes Tier im Verlaufe der Quarantane-
zeit eine positive Tuberkulinreaktion bekommt. Im hochsten
Grade aber unwahrscheinlich, dass sich wiahrend dieser Zeit eine
offene Tuberkulose bildet. Nach vier Wochen findet eine zweite
Tuberkulinprobe statt, die dann angibt, ob das Tier beim Be-
sitzer zu denreagierenden oder nichtreagierenden zu verstellen ist.

Nach diesem labilen Plane wird es moglich sein, unter wenig
giinstigen Verhéaltnissen wenigstens ein Fortschreiten der Tuber-
kulose aufzuhalten. Unter giinstigeren Verhéltnissen aber wird
es gelingen, den Prozentsatz an Erkrankungen herabzudriicken.
Es wird aber auch moglich sein, in Bestanden, in denen im Ver-
laufe der Jahre die Verhiitungsmassnahmen eine starke Abnahme
der Tuberkulosefialle bewirkt haben, gleitend zu der Tilgung der
Tuberkulose iiberzugehen.

Praktische Durehfiihrung der Tuberkulosebekdmpfung.
Das Personal und die technischen Einrichtungen.

Von grosser Wichtigkeit ist die richtige Instruktion und
Anleitung der Tierarzte, die sich mit der Tuberkulosebekdmpfung
befassen. Die Tuberkulosediagnostik ist ein Spezialgebiet, das
Spezialkenntnisse erfordert. Aus diesem Grunde wird es zweck-
missig sein, wenn die Kantone einen oder mehrere spezielle
Tuberkulose-Tierdrzte als Sachverstindige im Hauptamt an-
stellen, denen neben der Leitung der Bekampfung ebenfalls die
Einfiihrung der praktizierenden Tierdrzte, die sich an der Aktion
gegen die Tuberkulose beteiligen wollen, zukommt.

Neben den klinischen Untersuchungsmethoden, die jedem
Praktiker bekannt sind, ist es namentlich die Entnahme des
Materials fiir die bakteriologischen Untersuchungen, die gelernt
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werden muss. Wir haben schon gesehen, wie wichtig es ist, dass
die Entnahme lege artis vorgenommen werde und wie sehr Fehl-
diagnosen durch nicht sachgeméiss entnommene  Proben ver-
ursacht werden kénnen.

Die Einfithrung geschieht zweckmaéssig in speziellen Kursen.
Die Instruktion erstreckt sich auf die Prinzipien der Tuberkulose-
bekdmpfung, auf deren Organisation, auf die klinischen Unter-
suchungen (Auskultation, Perkussion, Driisenpalpation), Tuber-
kulinproben, und die Entnahme von Untersuchungsmaterial.
Daneben sollte es auch moéglich sein, dass der Tuberkulose-
sachverstidndige mit Kollegen, die sich neu mit der Tuberkulose-
bekampfung befassen, gemeinsam Bestinde untersucht und
beurteilt, um sie praktisch einzufiithren.

Praktizierende Tierarzte, die das notige Interesse fiir die
Tuberkulosebekémpfung haben und die bereit sind, in ein Ver-
trauensverhiltnis zu der Zentralleitung zu treten, haben wir in
geniigender Zahl. |

Wie wichtig es ist, dass die Massnahmen gegen die Tuber-
kulose auch richtig durchgefiihrt werden, zeigt ein von Seiferle
zitierter Fall aus unserm Lande, in dem in einem grossen Be-
triebe, in dem alle Voraussetzungen fiir eine rationelle Tilgung
vorhanden waren, nach einigen Jahren der ,,planméssigen Be-
kampfung* die Zahl der Tuberkulosefille grosser war als zu
Beginn der Aktion. Der Plan war wohl gut aufgestellt, aber die
Durchfithrung schlecht, indem im Verlaufe der Zeit reagierende
und nichtreagierende, gesunder Nachwuchs und neu zugekaufte
Tiere planlos durcheinander gestellt wurden. Wo nicht der feste
Wille zur Durchfithrung und zum Durchhalten vorhanden sind,
wird solches immer vorkommen. Die halbjahrlichen und spéter
jahrlichen Kontrolluntersuchungen kommen oft zu spat, um
solche verhidngnisvolle Unregelméssigkeiten in niitzlicher Zeit
noch abzustellen. Aus diesem Grunde sollte eine Kontrolle iiber
die Durchfithrung der Massnahmen gehandhabt werden, wenig-
stens so lange bis sich der Besitzer und das Personal in die Grund-
sitze der Tuberkulosebekimpfung voll und ganz eingelebt
haben. Diese Kontrolle braucht nicht einmal von einem Tierarzt
durchgefiithrt zu werden. Anhand des Bekédmpfungsplanes und
des Croquis, die jedem Besitzer eingehédndigt werden und aus
der man sich leicht orientieren kann, kann sich auch ein aufge-
klarter Laje, dem die Grundsitze der Tuberkuloseaktion ge-
laufig sind, uber die Durchfithrung der Vorschriften zwischen
den tierdrztlichen Kontrollen ein Bild machen. Viehinspektoren,
und Zuchtbuchfithrer, die orientiert sind iiber die Mutation und
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die neugebornen Tiere in den verschiedenen Betrieben, wiren
sehr wohl befihigt, solche Zwischenkontrollen vorzunehmen und
auf Zustinde, die dem Sinne des Bekiampfungsplanes zuwider-
laufen, aufmerksam zu machen. Wir haben schon jetzt Stall-
inspektionen, Kontrollen fiir die Kéasereien, fiir die Milchpro-
duzenten, fiir die Viehversicherungskassen, fiir die Weidebetriebe.
Wir kénnen sie auch haben fir die Durchfithrung der Tuber-
kulosebekdmpfung und namentlich ohne grosse Schwierigkeiten
in all den Féllen, wo die Aktion auf genossenschaftlicher Grund-
lage durchgefiihrt werden wird. Mit dieser Massnahme bezwecken
wir das gleiche, was die Tuberkulosefiirsorge beim Menschen
bezweckt, die durch Krankenschwestern und Fiirsorger darauf
achtet, dass in Familien mit Tuberkulosekranken die Vor-
schriften zur Verhiitung der Ansteckung der gesunden Familien-
mitglieder auch sinngeméss durchgefiihrt werden.

Fiir die Durchfithrung der bakteriologischen Untersuchungen
werden die zur Verfiigung stehenden bakteriologischen Institute
vorderhand geniigen. Wird sich mit der Zeit einmal mit Zunahme
der Wirtschaften, die der Aktion angeschlossen werden, das
Material vermehren, so lasst sich ohne weiteres auch die Lei-.
stungsfahigkeit der Untersuchungsstellen ausbauen.

Die -Personalfrage und die nétigen technischen Einrich-
tungen sind bei uns kein Hindernis zur Aufnahme der Tuber-
kulosebekampfung.

Einleitung und weitere Durchfithrung
der Tuberkulosebekdmpfung.

Die zentrale Leitung der Tuberkulosebekdmpfung hat das
Eidgenossische Veterindramt.

Die praktische Durchfiithrung der Massnahmen die kantona-
len Veterindramter (Kantonstierarzte) oder ihre speziellen Tuber-
kuloseabteilungen.

- Die Bekampfung der Tuberkulose beruht auf freiwilliger
Grundlage. Ein jeder Einzelbesitzer kann der Bewegung bei-
treten. Doch ist schon von vornherein bei der Organisation die.
Bildung von Genossenschaften, die grosse Vorteile bieten, ins
Auge zu fassen. '

Wiinscht ein Besitzer der Aktion zur Bekampfung der
Tuberkulose beizutreten, so hat er an die zustindige kantonale
Amtsstelle ein Gesuch zu richten. Diese lasst durch ihren Ver-
trauenstierarzt an Ort und Stelle die Méglichkeit der Durch-
- fithrung der Bekdmpfungsmassnahmen nach den in den vordern
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Abschnitten aufgestellten Richtlinien untersuchen. Der Tierarzt
hat Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen.

Der Bericht muss anhand eines Croquis eine genaue Uber-
sicht iiber die Stallverhéltnisse und tiber die Separationsmoglich-
keiten darbieten. Aus dem Antrag muss hervorgehen:

1. wie die Separation der reagierenden von nichtreagieren-
den Tieren Vorgesehen ist (verschiedene Gebaude, verschiedene
Stallungen im gleichen Gebaude, Abtrennung des gemeinsamen
Stalles durch Zwischenwand);

2. wie die neugebornen Kilber separiert werden kénnen
(eigener Kailberstall, Pferdestall, Separation im Kuhstall, Ver-
schlag im Stallgang usw.). - Wie die Kélber erndhrt werden
~sollen, wird sich erst nach der Einleitung des Verfahrens ver-
figen lassen konnen, sobald die Untersuchung des Bestandes
gezeigt hat, ob tuberkulosefreie Kiihe, die als Ammen in Betracht
kommen, vorhanden sind oder nicht;

3. ob zugekaufte Tiere separiert werden koénnen und wie.

Wird der Antrag genehmigt, so wird mit dem Besitzer ein
Vertrag abgeschlossen, der die Verpflichtung enthalt, die der
Besitzer iibernimmt und die Rechte, die ihm aus dem Beitritt
zu der Organisation erwachsen. |

Im speziellen enthdlt er, entsprechend dem Antrag und
basierend auf die Planbeilage, die die raumlichen Verhiltnisse
des Gehoftes darstellt, die genauen Vorschriften, wie der Be-
sitzer in seinem speziellen Falle die Massnahmen durchzufithren
hat, um den drei Kardinalforderungen, die die Grundlage der
Bekampfung darstellen, weitmoglichst nachzukommen.

Tritt der Vertrag in Kraft, so wird nach dem Plane vorge-
gangen:

1. Eintrittsuntersuchung (Tuberkulinprobe, klinische
Untersuchung, eventuell bakteriologischer Nachweis - Aus-
merzung der offenen Tuberkulosefille — Separierung der Rea-
gierenden von den Nichtreagierenden).

2. Nachuntersuchung (wie oben). Vorerst in Intervallen
von sechs Monaten. Ist der zu erwartende Rﬁckgang der Tuber-
kulosefalle elngetreten, in Abstdnden von einem Jahr. Ist es dem
Besitzer an einer intensiven Bekampfung gelegen, so sollen die
Nachpriifungen schon nach drei bis vier Monaten wiederholt
werden konnen. |

3. Zwischenkontrollen iiber die Durchfithrung der vor-

geschriebenen Massnahmen.
Uber die Einzelheiten der Organisation und die finanzielle
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Seite der Frage will ich mich nicht auslassen. Die Aufgabe, die
ich mir gestellt habe, war, die M6glichkeit der technischen Durch-
fiihrung einer Tuberkulosebekampfung, die fur unsere Verhilt-
nisse passt, zu untersuchen.

Die Organisation ist eine grosse Aufgabe fir sich, an der ge-
genwirtig noch gearbeitet wird. Die zum Studium dieser Frage
vom - Kidgenossischen Volkswirtschaftsdepartement im Jahre
1926 eingesetzte Tuberkulosekommission und deren Subkom-
missionen, iiber deren Téatigkeit die Berichte des Veterinir-
amtes (11) Auskunft geben, haben ihre Arbeiten so weit gefor-
dert, dass sie ihre Antrige in néchster Zeit unterbreiten kénnen.
Uber die finanzielle Tragweite der Tuberkulosebekdmpfung
unter den Rindern in unserm Lande finden sich wertvolle rech-
nerische Unterlagen in der Arbeit von Fluckiger: ,,Die Ent-
wicklung der Rindertuberkulose-Bekimpfung* (12).
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Jedes Mitglied der G.S.T. ist ohne weiteres Mitglied des Arzte-
syndikates und hat das Recht, sich dessen Vergiinstigungsmaog-
lichkeiten zunutze zu machen.



	Über die Bekämpfung der Tuberkulose unter den Rindern

